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T03 Jahresbericht 2024, Jahresrechnung und Verwaltungsbericht 

 

 

T04 Personalreglement, Teilrevision 

 

Antrag Gemeinderat Abänderungsantrag 

Nachkredit Konto: 1600.3893 "Einlage in Vorfinanzierung des EK (Klimafonds)" 

 
Konto: 1600.3893 
Einlage in Vorfinanzierung des EK (Klimafonds) 
Betrag: CHF 3'000'000.00 
 

 
Konto: 1600.3893 
Einlage in Vorfinanzierung des EK (Klimafonds) 
Betrag: CHF 1'500'000.00 

FDP- 
Fraktion 

Antrag Gemeinderat Abänderungsantrag 

Art. 46 Abs. 5 (Vertrauensarbeitszeitmodell) 

 
5 Der Gemeinderat kann durch Verordnung alle oder einen Teil der 
Mitarbeitenden des Kaders einem Vertrauensarbeitszeitmodell 
unterstellen. 

 
5 Der Gemeinderat kann durch Verordnung alle oder einen Teil 
der Mitarbeitenden des Kaders einem 
Vertrauensarbeitszeitmodell unterstellen. 
5 Die Abteilungsleitenden, die Leitenden der den Direktionen 
direkt unterstellten Organisationseinheiten und die Leitenden der 
unabhängigen Fachstellen können im gegenseitigen 
Einvernehmen mit ihren vorgesetzten Personen ein 
Vertrauensarbeitszeitmodell vereinbaren. Der Gemeinderat kann 
diese Regel auf weitere Mitarbeitende des Kaders ausdehnen. 
Er regelt die Einzelheiten durch Verordnung. 

 
 
 

EVP-GLP-
Mitte-
Fraktion 
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Art. 66 (Gemeindefamilienzulage) 

 
1 Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf eine Gemeindefamilienzulage 
für jedes Kind, für das sie als Anspruchsberechtigte nach dem 
Bundesgesetz über die Familienzulagen Anspruch auf eine 
Familienzulage haben. 
 
2 Anspruch auf eine Gemeindefamilienzulage besteht auch für 
Mitarbeitende, deren Anspruch auf Familienzulagen wegen einer 
Anspruchskonkurrenz nicht zum Zug kommt. 
 
3 Einzelheiten, insbesondere Höhe und Anspruchsdauer der 
Gemeindefamilienzulage, regelt der Gemeinderat durch Verordnung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Einzelheiten, insbesondere Höhe und Anspruchsdauer der 
Gemeindefamilienzulage, regelt der Gemeinderat durch 
Verordnung. 
3 (neu):  Erhalten beide Elternteile gleichzeitig 
Gemeindefamilienzulagen nach diesem Reglement oder 
vergleichbare von anderen Arbeitgebenden ausgerichtete 
Zulagen, so wird die Gemeindefamilienzulage soweit gekürzt, 
dass die Summe der vorgenannten Zulagen pro Kind nicht höher 
ist als eine Gemeindefamilienzulage, wie sie bei einem 
Beschäftigungsgrad von 100 Prozent ausgerichtet wird.  
 
Absatz 3 wird zu Absatz 4 
 
4 Einzelheiten, insbesondere Höhe und Anspruchsdauer der 
Gemeindefamilienzulage, regelt der Gemeinderat durch 
Verordnung. 

EVP-GLP-
Mitte-
Fraktion 

 

 

 

1 Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf eine Gemeindefamilienzulage 
für jedes Kind, für das sie als Anspruchsberechtigte nach dem 
Bundesgesetz über die Familienzulagen Anspruch auf eine 
Familienzulage haben. 

 

 

 
Unverändert (gegenüber geltendem Recht) 
 
1 Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf eine 
Gemeindefamilienzulage für jedes Kind, für das sie als 
Angestellte der Gemeinde Köniz und als 
Erstanspruchsberechtigte nach dem Bundesgesetz über die 
Familienzulagen4 eine Familienzulage beziehen. 
 
2 Die Höhe und Anspruchsdauer der Gemeindefamilienzulage 
regelt der Gemeinderat durch Verordnung. 

SVP und 
FDP 
Fraktionen 
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2 Anspruch auf eine Gemeindefamilienzulage besteht auch für 
Mitarbeitende, deren Anspruch auf Familienzulagen wegen einer 
Anspruchskonkurrenz nicht zum Zug kommt. 
 
3 Einzelheiten, insbesondere Höhe und Anspruchsdauer der 
Gemeindefamilienzulage, regelt der Gemeinderat durch Verordnung. 


